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1. HINTERGRUND  

1.1 EIN BEISPIEL AUS DER 

ARBEIT DER WOHNHIL-

FEN 

Das Ordnungsamt machte die Wohnhilfen 
Oberberg auf Herrn S. aufmerksam, der 
regelmäßig im Stadtgebiet angetroffen 
wurde. Er hatte immer einen Schlafsack 
bei sich, wirkte gelegentlich alkoholisiert 
und hielt sich überwiegend im Park, am 
Busbahnhof und teils an Geschäften auf. 
Die Information ging zunächst an die Mit-
arbeitenden der Aufsuchenden Arbeit. 
Diese bemühten sich daraufhin durch wie-
derholte Ansprache sowie Unterstützung 
bei einzelnen Fragestellungen (z. B. Le-
bensmittel, Duschangebote), einen Kon-
takt zu Herrn S. aufzubauen. Mit der Zeit 
entwickelte sich dadurch eine vertrauens-
volle Beziehungsebene und der Mann be-
richtete aus seiner Lebensgeschichte. Es 
stellte sich heraus, dass er nach einer ge-
scheiterten Beziehung die gemeinsame 
Wohnung verlassen musste. Der Mann 
hatte keine Freunde und Verwandte, bei 
denen er unterkommen könnte. Aus 
Hilflosigkeit und Ratlosigkeit ging er auf 
die Straße, die zu seinem Lebensmittel-
punkt wurde, lebte dort ohne Einkommen 
und ohne Krankenversicherung. 
Im weiteren Verlauf konnte mit Hilfe der 
Aufsuchenden Arbeit eine Vermittlung zu 
der Fachberatungsstelle für Wohnungsnot 
(FBS) hergestellt werden. Dort wurde 
Herr S. unterstützt, Ansprüche auf ALG II 
geltend zu machen, er kam so wieder an 
ein regelmäßiges Einkommen und eine 
Krankenversicherung.  
In den Beratungsgesprächen bei der FBS 
zeigte Herr S. ein Interesse an der Mög-
lichkeit des Stationären Wohnens und 
wurde zu einem persönlichen Infoge-
spräch in der stationären Einrichtung 
„Haus Segenborn“ vermittelt, wo es letzt-

endlich zu einer Aufnahme in das Statio-
näre Wohnen kam. In einem Hilfeprozess 
wird dort zusammen mit einem Bezugs-
sozialarbeiter an den sozialen Problemla-
gen, sowie den individuellen Wünschen 
und Bedürfnissen gearbeitet. Ziel ist, dass 
ein eigenständiges und selbstbestimmtes 
Leben wieder möglich wird. 
 

1.2 HILFEN NACH  
§§67-69 SGB XII 

Leistungsberechtigte der Hilfen nach §§ 
67-69 SGB XII sind Personen, bei denen 
besondere Lebensverhältnisse mit sozia-
len Schwierigkeiten verknüpft sind. Als 
besondere Lebensverhältnisse gelten eine 
fehlende oder nicht ausreichende Woh-
nung, eine ungesicherte wirtschaftliche 
Lebensgrundlage, gewaltgeprägte Le-
bensumstände, die Entlassung aus einer 
geschlossenen Einrichtung oder ver-
gleichbare nachteilige Umstände. Beson-
dere soziale Schwierigkeiten bezeichnen 
ein ausgrenzendes Verhalten des Hilfesu-
chenden oder eines Dritten im Zusam-
menhang mit der Erhaltung oder Beschaf-
fung einer Wohnung, mit der Existenzsi-
cherung, der Erlangung oder Sicherung 
des Arbeitsplatzes, mit familiären oder 
anderen sozialen Beziehungen oder mit 
Straffälligkeit. Die Leistungsberechtigung 
ergibt sich daraus, dass die oder der Leis-
tungsempfänger_in aus eigener Kraft 
nicht in der Lage ist, die Notlage zu über-
winden. 
Die Leistungen nach §§ 67 - 69 SGB XII 
umfassen alle Maßnahmen, die notwendig 
sind, um die Schwierigkeiten abzuwen-
den, zu beseitigen, zu mildern oder ihre 
Verschlimmerung zu verhindern. 
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1.3 SINN UND MÖGLICHKEI-

TEN DES GESAMTHILFE-

SYSTEMS 

Das Wesen des Gesamthilfesystems 
(GHS) erschließt sich aus dem weiteren 
Betreuungsverlauf von Herrn S. Im Kon-
takt zwischen Herrn S. und seinem Be-
zugsbetreuer kam es zunehmend zu Dif-
ferenzen. Herr S. war nicht bereit, an der 
Tagesstruktur mitzuwirken, hielt Bera-
tungsgespräche nicht ein, wurde verbal 
ausfallend gegenüber Mitbewohnern und 
Mitarbeitenden. Es war unklar, ob den Be-
darfen von Herrn S. im Rahmen des sta-
tionären Wohnens angemessen entspro-
chen werden konnte, zumal Herr S. im-
mer weniger bereit war, an der Überwin-
dung seiner sozialen Schwierigkeiten mit-
zuwirken. Daher wurde der stationäre 
Aufenthalt beendet und die Hilfe abgebro-
chen. Da Herr S. die Vermittlung in eine 
andere Stelle nicht annehmen wollte, 
wurden die Mitarbeitenden des Fachbera-
tungsdienstes über die Situation infor-
miert, die Herrn S. nun erneut Beratung, 
Begleitung und Vermittlung anbieten und 
den Kontakt zu ihm, soweit wie es mög-
lich ist, halten. 
Hier greift das Gesamthilfesystem, in dem 
Sinne, die Bedarfe jeweiliger Hilfesuchen-
der zielgenau zu erfassen und in das ak-
tuell bedarfsgerechte Angebot der Wohn-
hilfen Oberberg (WHO) zu vermitteln. 
Diese Bedienung der Bedarfe ist durch die 
Komplexität des Gesamthilfesystems mit 
seinen verschiedenen Einrichtungen und 
Beratungsangeboten nicht statisch, son-
dern ermöglicht eine dynamische Anpas-
sung der Angebote an die sich im Verlauf 
des Hilfeprozesses eröffnenden und ver-
ändernden Bedarfe. 
 

1.4 EVALUATIONS- UND 

JAHRESBERICHT 

Der aktuelle Evaluations- und Jahresbe-
richt dokumentiert die Arbeit der Wohn-
hilfen Oberberg im Jahr 2019. Er richtet 
sich an alle Mitarbeitenden der Wohnhil-
fen Oberberg als Gesamtschau der ge-
meinsam erarbeiteten Ergebnisse. Der 
Bericht dient darüberhinaus der Doku-
mentation gegenüber den Kostenträgern 
und Kooperationspartnern. Er soll aber 
auch Grundlage für eine gemeinsame Dis-
kussion über aktuelle Entwicklungen und 
die notwendigen Veränderungen im Ober-
berg sein. 

Der Bericht und eine Kurzfassung des Be-
richts stehen auf der Internetseite der Di-
akonie Michaelshoven/ Wohnhilfen Ober-
berg: 

https://www.diakonie-michaels-
hoven.de/angebote/menschen-in-kri-
sen/wohnhilfen-oberberg 

Auf dieser Seite finden Sie ebenfalls eine 
Übersicht über das Hilfesystem, das Rah-
menkonzept, Unterkonzepte, die Regio-
nalteam- und Angebotsflyer und eine 
Auswahl von Presseberichten über die Ar-
beit der Wohnhilfen. 

Der Bericht 2019 wurde wiederum auf der 
Basis des Berichtes 2018 erstellt.  

https://www.diakonie-michaelshoven.de/angebote/menschen-in-krisen/wohnhilfen-oberberg
https://www.diakonie-michaelshoven.de/angebote/menschen-in-krisen/wohnhilfen-oberberg
https://www.diakonie-michaelshoven.de/angebote/menschen-in-krisen/wohnhilfen-oberberg
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Evaluationsverfahren 

Die Evaluation der Wohnhilfen Oberberg 
wird von einem Evaluationsteam gesteu-
ert. Darin vertreten sind die Teamleitun-
gen der drei Regionalteams, der Statistik-
beauftragte für das Datenerfassungssys-
tem, ein_e Betroffenenvertreter_in und 
die Geschäftsbereichsleitung. Bewährt 
hat sich auch die Begleitung eines weite-
ren Mitarbeitenden der Wohnhilfen, der/ 
die an allen Treffen im Zusammenhang 
mit der Evaluation teilnimmt und die Do-
kumentation und Reflektion unterstützt. 

Jede Evaluation braucht eine transpa-
rente Grundlage aus Zielen und Indikato-
ren. Das Zielsystem für die Evaluation der 
Wohnhilfen Oberberg basiert auf dem 
Rahmenkonzept (siehe  

https://www.diakonie-michaels-
hoven.de/angebote/menschen-in-kri-
sen/wohnhilfen-oberberg) 

Um zu bewerten, welche Entwicklung die 
festgelegten Indikatoren (z.B. Anzahl der 
Hilfesuchenden) anzeigen, bedarf es einer 
strukturierten Diskussion mit Blick auf die 

gesetzten Ziele – eines Evaluationsver-
fahrens. 

Der Aufbau des Evaluationssystems 
wurde vom Ministerium für Arbeit, Ge-
sundheit und Soziales NRW (MAGS) finan-
ziell unterstützt. Das Evaluationsverfah-
ren wurde gemeinsam von STADTRAUM-

KONZEPT und dem Evaluationsteam entwi-
ckelt und in einem Evaluationskonzept 
festgehalten. 

Das Verfahren besteht aus fünf Statio-
nen. Nacheinander umgesetzt ergeben 
diese eine Evaluationsschleife (siehe Gra-
fik oben). Innerhalb dieser Evaluations-
schleife wird die Wirkungsweise der 
Wohnhilfen Oberberg erfasst, bewertet, 
und dokumentiert. Das Verfahren wird 
jährlich wiederholt und in Form des Jah-
resberichts festgehalten. 

 

 

 

 

1. Zusammenstellung 
der Daten

2. Interpretation der 
Daten in drei 

Regionalklausuren

3. Interner 
Evaluationsworkshop4. Evaluationsbericht

5. Kommunikation in die 
Region und Ableitung 

von Maßnahmen

https://www.diakonie-michaelshoven.de/angebote/menschen-in-krisen/wohnhilfen-oberberg
https://www.diakonie-michaelshoven.de/angebote/menschen-in-krisen/wohnhilfen-oberberg
https://www.diakonie-michaelshoven.de/angebote/menschen-in-krisen/wohnhilfen-oberberg
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Evaluation 2019 

Zu dem Stichtag 31. Dezember 2019 wur-
den alle Informationen zu den im Evalua-
tionskonzept benannten Indikatoren zu-
sammengetragen (Station 1). Als Da-
tenquellen wurden verwendet: 

 Statistik aus dem Datenerfassungs-
programm (angelehnt an den Basis-
datensatz der Bundesarbeitsgemein-
schaft Wohnungslosenhilfe zu den Hil-
fesuchenden in allen Angeboten) 

 Erfassung der Ausstattung und Er-
reichbarkeit der Regionalteams (An-
gebote, Personalstellen, räumliche Si-
tuation, Öffnungszeiten) 

 Rückmeldungen aus den Regionaltref-
fen der Wohnhilfen Oberberg  

 Rückmeldungen aus den Treffen des 
Gemeindepsychiatrischen Verbunds 
und aus anderen Netzwerktreffen 

 Bewohnerbefragung im stationären 
Bereich der Wohnhilfen incl. Haus Se-
genborn und Rückmeldungen aus den 
Bewohnerversammlungen, Befragung 
der Hilfesuchenden im BeWo 

 Mitarbeiterbefragung und sonstige 
Rückmeldungen von Mitarbeitenden 

 Pressespiegel 
 Übersicht der Besprechungs- und 

Kommunikationsstrukturen 
 Erfassung der ehrenamtlich engagier-

ten Personen 
 Übersicht der Teilnahme an Fort- und 

Weiterbildungen und Fachtagungen 

Alle genannten Informationen wurden im 
Februar 2020 im Rahmen von drei halb-

tägigen Regionalklausuren den Regional-
teams zur Verfügung gestellt, besprochen 
und ausgewertet (Station 2). 

Im März 2020 fand dann ein interner Eva-
luationsworkshop statt (Station 3). Hier 
diskutierte das Evaluationsteam auf der 
Basis der Erkenntnisse aus den Regional-
klausuren, ob und wie die gesetzten Ziele 
(siehe Zielsystem) erreicht wurden. 

Die Ergebnisse der vorangegangenen 
Stationen fasst der Evaluationsbericht 
(Station 4) zusammen. Er gibt einen 
Überblick über den Stand der Umsetzung 
und der Zielerreichung. Zudem werden 
Schlussfolgerungen für die weitere orga-
nisatorische und inhaltliche Arbeit in den 
Angeboten gezogen und Verbesserungs- 
und Weiterentwicklungsmöglichkeiten in 
einem Maßnahmenverfolgungsplan zu-
sammengeführt. 

Auf der Basis des Evaluationsberichtes 
streben die Wohnhilfen Oberberg – wie im 
Vorjahr – wieder einen Dialog mit den 
Kostenträgern (Landschaftsverband 
Rheinland, Oberbergischer Kreis) und den 
lokalen Kooperationspartnern an. Auf-
grund der besonderen durch Corona bein-
flußten Situation ist dieser Austausch in 
2020 für die Ergebnisse 2019 ausgefallen 
(Station 5). 

Neben dem Jahres- und Geschäftsbericht 
wird es eine Kurzfassung des Evaluations-
berichtes geben („White Paper“), die in 
die politischen Gremien des Kreises und 
in den Sozialraum weitergegeben werden 
kann. Ziel ist es, einen aktiven Beitrag zur 
sozialpolitischen Diskussion im Oberber-
gischen Kreis zu leisten. 
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Zielsystem 

Die Wohnhilfen Oberberg arbeiten… 

Bedarfsgerecht ergebnisorientiert kooperativ Sozialräumlich präventiv 

Ziel 1: 

Die Hilfen werden an ih-
ren Standorten ange-
nommen. 

Ziel 2: 

Die Hilfen sind flexibel 
und reagieren auf Be-
darfsveränderungen. 

Ziel 3: 

Die Hilfen berücksichti-
gen die individuellen 
Merkmale, Ressourcen 
und Wünsche der Hilfe-
suchenden und der Be-
wohner/-innen. 

Ziel 4: 

Hilfesuchende und Be-
wohner/-innen werden bei 
der Bewältigung akuter 
Krisen unterstützt. 

Ziel 5: 

Hilfesuchende und Be-
wohner/-innen erhalten 
Hilfen, in deren Zentrum 
die Normalisierung der 
Lebenslagen steht. 

Ziel 6: 

Der Hilfeprozess wird 
möglichst schnell erfolg-
reich beendet.  

Ziel 7: 

Die Wohnhilfen Oberberg 
sind im Oberbergischen 
Kreis unter allen relevan-
ten Akteuren bekannt. 

Ziel 8: 

Die Schnittstellen inner-
halb der Wohnhilfen 
Oberberg und zu anderen 
relevanten Systemen sind 
verbindlich geregelt. 

Ziel 9: 

Die Wohnhilfen Oberberg 
leisten einen aktiven Bei-
trag zur sozialpolitischen 
Diskussion im Oberbergi-
schen Kreis. 

Ziel 10: 

Die Hilfen werden von Re-
gionalteams organisiert. 
Die Grenzen zwischen den 
Funktionsbereichen sind 
durchlässig. 

Ziel 11: 

Die Hilfen sind im Sozial-
raum verankert (präsent 
und vernetzt) und zeigen 
sich für diesen verantwort-
lich. 

Ziel 12: 

Die Hilfen sind aufsuchend 
und niederschwellig.  

Ziel 13: 

Die Wohnhilfen Oberberg 
werden von anderen rele-
vanten Akteuren recht-
zeitig über bedrohte 
Wohnverhältnisse infor-
miert. 

Ziel 14: 

Auf eingehende Informa-
tionen über bedrohte 
Wohnverhältnisse reagie-
ren die Wohnhilfen Ober-
berg unmittelbar. 

Ziel 15: 

Die Wohnhilfen Oberberg 
verhindern Wohnungslo-
sigkeit. 
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2. DIE WOHNHILFEN OBERBERG 2019 

2.1 ANGEBOT 

Kernstück des integrierten Gesamthilfesystems (GHS) sind die drei Regional-teams (Regi-
onalteam Nord mit Hauptsitz in Wipperfürth, Regionalteam Mitte mit Hauptsitz in Gum-
mersbach, Regional-team Süd mit Hauptsitz in Waldbröl), die wohnortnah alle benötigen 
Hilfen für wohnungslose oder von Wohnungslosigkeit bedrohte Menschen anbieten. Dieses 
Angebotsspektrum umfasst: 

Fachberatungsdienst 

Der Fachberatungsdienst besteht aus der Fachberatung Wohnungsnot, der Aufsuchenden 
Arbeit, der Präventiven Hilfe und dem Projekt „Systemsprenger“. 

 Fachberatung Wohnungsnot (FBS): Die Fachberatung soll helfen, besondere soziale 
Schwierigkeiten der Hilfesuchenden abzuwenden, zu beseitigen, zu mildern oder ihre 
Verschlimmerung zu verhindern. Sie unterstützt u.a. bei Wohnungssicherung, Woh-
nungssuche, Klärung von Ansprüchen gegenüber Behörden, und stellt bei Bedarf den 
Kontakt zu anderen sozialen Fachdiensten her. Die FBS wird in Kooperation der Diako-
nie Michaelshoven, der Diakonie An der Agger und dem Caritasverband für den Ober-
bergischen Kreis geführt. Die Fachberatung wird an den Standorten der Regionalteams 
Nord, Mitte und Süd angeboten. Darüber hinaus gibt es Sprechstunden in fünf weiteren 
Städten und Gemeinden. Die Fachberatung Wohnungsnot wird über drei Vollzeitstellen 
und eine halbe Verwaltungsstelle abgedeckt. 

 Aufsuchende Arbeit: Als notwendige Ergänzung zu der Beratung in der Fachberatung 
suchen die Mitarbeitenden der Aufsuchenden Arbeit Menschen u.a. an Szenetreffpunk-
ten, offenen Essensangeboten und in Notunterkünften auf. Sie gehen Hinweisen nach, 
wenn Kooperationspartner oder andere Quellen über Menschen informieren, bei denen 
ein ungedeckter Hilfebedarf vermutet wird. Durch das Einwerben von Fördermitteln aus 
dem EHAP (Europäischer Hilfsfonds für die am stärksten benachteiligten Personen) 
konnte im Jahr 2016 dieser Baustein in das Hilfesystem integriert werden. Über zu-
nächst einen Zeitraum von drei Jahren wurden in den drei Regionalteams jeweils eine 
0,5 Personalstelle für die niedrigschwellige und aufsuchende Arbeit finanziert. In 2019 
wurde das Projekt über einen Folgeantrag nochmals weiterbewilligt. 

 Präventive Hilfe: Aufgrund der zunehmenden Schwierigkeiten, Menschen nach einem 
Wohnungsverlust wieder in Normalwohnraum zu integrieren, ist die Prävention von 
Wohnungslosigkeit ein wesentliches Ziel der Wohnungsnotfallhilfe. Für die Wohnhilfen 
gehört die präventive Arbeit, v.a. in Form von präventiven und aufsuchenden Hilfen, 
zur Arbeitspraxis. Zielgruppe sind u.a. Haushalte, denen aufgrund von Kündigung oder 
Räumungsklage/Zwangsräumung der Verlust der eigenen Wohnung unmittelbar bevor-
steht. 
Vor diesem Hintergrund hat sich die Diakonie Michaelshoven beim MAGS erfolgreich 
um die Teilnahme an einem Modellprojekt zur Prävention von Wohnungslosigkeit mit 
einer Laufzeit von drei Jahren (01.07.2016 – 30.06.2019) beworben. Seit dem 
01.07.2019 ist die Präventive Hilfe fester Bestandteil der Wohnhilfen Oberberg. Die 
präventive Hilfe ist mit zwei Vollzeitstellen ausgestattet. 
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 Strukturelle Bedeutung der Präventiven Hilfen: 

An dieser Stelle bietet sich, auch in Anbetracht der problematischen Bedingungen des 
Wohnungsmarktes, ein Hinweis auf die strukturelle Bedeutung der Präventiven Arbeit 
an. 
Diese besteht in der Möglichkeit, Hilfesuchende vor existentiellen Notlagen und einer 
sich verstärkenden und dauerhaften Abhängigkeit von Hilfe-strukturen zu bewahren, 
indem sie sie in ihren noch funktionsfähigen autonomen lebensweltlichen Strukturen 
abholt und ihnen Ressourcen zu deren Erhalt zur Verfügung stellt. Gerade die Präven-
tive Arbeit richtet sich also an die Selbstverantwortlichkeit der Hilfesuchenden und de-
ren Stärkung. Prinzipiell kommen Elemente der Präventiven Arbeit auch in allen ande-
ren Dienstleistungen des GHS zum Tragen – im Bereich des BeWo, dem Bereich des 
Stationären Arbeitens mit Hilfesuchenden ebenso wie im Kontext der Aufsuchenden 
Arbeit. In diesem Dienstleistungsbereich des GHS geht es um die vorwegnehmende 
und vorbeugende Begleitung von Hilfesuchenden zum Ziel der Wohnungs- und Exis-
tenzsicherung und der Stabilisierung und Bestärkung vorhandener und funktionsfähiger 
Lebensbereiche. 
 

 „Systemsprenger“: 
Ausgehend von der Beobachtung, dass eine kleine Gruppe von Menschen kaum bis gar 
nicht von den Regelsytemen der Sozialen Arbeit erreicht wird, wurden 2018 Fördermit-
tel für ein Projekt „Systemsprenger“ beantragt. Es handelt sich hierbei um Menschen 
mit einem sehr hohen Hilfebedarf, meist wohnungslos, in existenziellen Notlagen, meist 
mit unbehandelten psychischen Erkrankungen oder Suchterkrankungen, dabei heraus-
forderndem Verhalten, mangelnder Annahme von Hilfeangeboten, die häufig das Hilfe-
system der Sozialen Dienste und der kooperierenden Institutionen wie Ordnungsämter, 
Sozialämter, gesetzliche Betreuer etc. beschäftigen. Aus diesem Grund wurde um die 
Teilnahme an einer Projektgruppe geworben, die sich mit der Erstellung eines Rahmen-
konzepts zur Unterstützung des Personenkreises beschäftigte. Eskann ebenfalls auf der 
Seite der Wohnhilfen Oberberg eingesehen werden. 
Dieses Konzept wurde den Kostenträgern vorgelegt, die aktuell in einem zunächst zwei-
jährigen,  Modellprojekt die Umsetzung finanzieren. Sowohl die Erstellung des Rahmen-
konzepts, als auch das Projekt „Systemsprenger“ werden von der GISS Bremen wis-
senschaftlich begleitet. Diese Begleitung wiederum finanziert das MAGS über das Akti-
onsprogramm zur Förderung innovativer Ansätze in der Wohnungslosenhilfe. 

Ambulant Betreutes Wohnen 

 Ambulant Betreutes Wohnen nach §§67-69 SGB XII für Menschen in schwie-
rigen Lebenslagen und mit besonderen sozialen Schwierigkeiten (BeWo): Das 
Ambulant Betreute Wohnen nach §§ 67-69 SGB XII unterstützt Frauen und Männer in 
besonderen sozialen Schwierigkeiten bei der Wohnungs- und Existenzsicherung, bei der 
Entwicklung von persönlichen und beruflichen Perspektiven, bei gesundheitlichen Fra-
gen und bei der sozialen Teilhabe. Die Hilfen werden in der Regel aufsuchend und be-
gleitend erbracht. Daneben betreuen die Mitarbeitenden auch einige Hilfesuchende vom 
Bürostandort in Ruppichteroth aus an der Schnittstelle zum angrenzenden Rhein-Sieg-
Kreis. 

 Ambulant Betreutes Wohnen nach §53 SGB XII, für sucht- und psychisch 
kranke Menschen (BeWo): Das Ambulant Betreute Wohnen nach §53 SGB XII un-
terstützt Frauen und Männer mit einer wesentlichen seelischen Behinderung und/ oder 
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Suchterkrankung beim selbstständigen Wohnen, bei der Alltagsbewältigung und bei der 
sozialen und beruflichen Teilhabe und der Milderung oder Überwindung der Teilhabe-
einschränkungen. Diese Hilfen werden ebenfalls in der Regel aufsuchend und begleitend 
erbracht. 

Stationäres Wohnen 

 Stationäre Hilfen für Frauen und Männer: Die stationären Hilfen sollen den Bewoh-
nerinnen und Bewohnern die Teilnahme am Leben in der Gemeinschaft ermöglichen, 
indem sie umfassende Unterstützung bei der Überwindung ihrer besonderen sozialen 
Schwierigkeiten leisten. Vor dem Umbauprozess zum Gesamthilfesystem bestand das 
stationäre Angebot im Oberberg aus Haus Segenborn (jetzt Teil des Regionalteams 
Süd), flankiert durch zwei dezentrale Wohngruppen (insgesamt 53 Plätze). Das Modell 
der Wohngruppen wurde im Kreisnorden (8 Plätze) und in der Kreismitte (20 Plätze) 
aufgebaut und in Hilfen für komplexe und weniger komplexe Bedarfslagen differenziert. 

 Tagesstrukturierende Maßnahmen: Im Rahmen der stationären Hilfen und mitunter 
auch des BeWo werden unterstützende Maßnahmen zur Schaffung einer Tagesstruktur 
angeboten – ein wichtiges Element zur Stabilisierung und Bestärkung der Hilfesuchen-
den. Die tagesstrukturierenden Angebote sind mittlerweile kreisweit aufgestellt. Es 
werden je nach Standort tagesstrukturierende Angebote in den Bereichen Hauswirt-
schaft, Haustechnik, Küche, Landwirtschafts- und Anlagenpflege vorgehalten. 

Das Angebot der Wohnhilfen Oberberg stellte sich in den drei Regionen im Jahr 2019 wie 
folgt dar: 

Regionalteam Nord 

Das Regionalteam Nord ist für die Kommunen Wipperfürth, Radevormwald, Lindlar und 
Hückeswagen zuständig. Hauptsitz ist Wipperfürth. Die Regionalteamleitung liegt bei An-
drea Steinbinder. 2019 standen für die Hilfen im Kreisnorden 11 Mitarbeitende zur Verfü-
gung. 

Die FBS bietet im Kreisnorden Sprechzeiten in Wipperfürth (montags 8:00 bis 12:00 Uhr; 
donnerstags 8:00 bis 11:00 Uhr; Hochstraße 14) Radevormwald (dienstags 8:30 bis 10:30 
Uhr; freitags 10:30 bis 12:00 Uhr; Hohenfuhrstraße 16), in Lindlar (montags 14:00 bis 
15:30 Uhr; Rathaus) und in Hückeswagen (donnerstags 14:00 bis 15:30 Uhr; Marktstraße 
47). 

Die stationären Hilfen im Kreisnorden bieten 8 Plätze in 3 Wohngruppen. Der Hauptstandort 
des Regionalteams Nord befindet sich in der Hochstraße in Wipperfürth. 

Darüber hinaus sind die Bausteine Aufsuchende Arbeit, Prävention, BeWo für Menschen 
mit besonderen sozialen Schwierigkeiten, BeWo für Suchtkranke und psychisch beeinträch-
tigte Menschen ,tagesstrukturierende Angebote und das Projekt „Systemsprenger“ Teil des 
Regional-teams. 

Regionalteam Mitte 

Das Regionalteam Mitte ist für die Kommunen Gummersbach, Marienheide, Engelskirchen 
und Bergneustadt zuständig. Hauptsitz ist Gummersbach. Die Regionalteamleitung liegt 
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bei Wilfried Fenner, und Hartwig Zehl. 2019 standen für die Hilfen in der Kreismitte 24 
Mitarbeitende zur Verfügung. 

Die FBS bietet in der Kreismitte Sprechzeiten in Gummersbach (montags bis freitags 8:00 
bis 12:00 Uhr) und in Bergneustadt (1. und 3. Donnerstag, 8:30 bis 10:00 Uhr; Jobcenter, 
Othestraße 2a). 

In der Kreismitte sind 20 stationäre Plätze in 6 Wohngruppen vorhanden. Der Hauptstand-
ort des Regionalteams Mitte in der Karlstraße in Gummersbach wurde in 2019 rege genutzt. 
Auch ist geplant, den Standort in der Karlstraße um Räumlichkeiten in der Hindenburg-
straße in 2020 zu erweitern. 

Darüber hinaus sind die Bausteine Aufsuchende Arbeit, Prävention, BeWo für Menschen 
mit besonderen sozialen Schwierigkeiten, BeWo für Suchtkranke und psychisch beeinträch-
tigte Menschen, tagesstrukturierende Angebote sowie das Projekt „Systemsprenger“ Teil 
des Regionalteams. 

Regionalteam Süd 

Das Regionalteam Süd ist für die Kommunen Nümbrecht, Wiehl, Waldbröl, Morsbach und 
Reichshof zuständig. Hauptsitz ist Waldbröl. Die Regionalteamleitung liegt bei Olaf Seibert 
und Udo Schmidt. 2019 standen für die Hilfen im Kreissüden 40 Mitarbeitende zur Verfü-
gung. 

Die FBS bietet im Kreissüden Sprechzeiten in Waldbröl (mittwochs und donnerstags 9:00 
bis 12:00 Uhr) und in Wiehl (freitags 9:00 bis 10:00 Uhr; Ev. Gemeindezentrum, Schulstr. 
2). 

Die stationären Hilfen im Kreissüden umfassen eine Wohngruppe mit fünf Plätzen für 
Frauen, eine Wohngruppe mit vier Plätzen für Männer sowie das Haus Segenborn mit 44 
Plätzen. 

Haus Segenborn mit fünf Wohnhäusern, Verwaltungs- und Wirtschaftsgebäuden sowie 
Stallanlagen gehört zu Waldbröl und befindet sich an der Bundesstraße 478 in der Nähe 
der Ortschaft Benroth. Angeschlossen an die Einrichtung ist ein landwirtschaftlicher Bio-
land-Betrieb. 

Darüber hinaus sind die Bausteine Aufsuchende Arbeit, Prävention, BeWo für Menschen 
mit besonderen sozialen Schwierigkeiten, BeWo für Suchtkranke und psychisch beeinträch-
tigte Menschen, tagesstrukturierende Angebote sowie das Projekt „Systemsprenger“ Teil 
des Regionalteams. 

Die Angebote  
der Wohnhilfen Oberberg   
im Überblick 
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2.2 NACHFRAGE 

Die Nachfrage bei den Wohnhilfen Ober-
berg wird auf der Ebene der einzelnen An-
gebote beschrieben. Wie in den Vorjahren 
sind detallierte Angaben zu den Fällen in 
der Prävention mit eingeflossen. 

Gesamtentwicklung 

Im Jahr 2019 blie die Zahl der Fälle, die 
von den Angeboten der Wohnhilfen Ober-
berg bearbeitet wurden auf dem Vorjah-
resniveau. Insgesamt waren dies im Jahr 
2019 1.603 Fälle (im Jahr 2018 waren es 
1.608, im Jahr 2017 waren es 1.592, im 
Jahr 2016 waren es 1.324). Die hohe An-
zahl der Fälle gibt einen Hinweis auf die 
prekäre Wohnsituation vor allem für Men-
schen im Sozialleistungsbezug. Darüber-
hinaus haben sich die Wohnhilfen im So-
zialraum als Dienstleistungsträger im 
Fachbereich etabliert und werden vielfach 
in Fragen der Wohn- und Existenzsiche-
rung angefragt. 

Der Anteil der Frauen bei den Fällen ist 
auf 523 gesunken. Dies ist eine Reduzie-
rung um 2% auf jetzt 33% gegenüber 
dem Jahr 2018. Die Zahlen der Bundesar-
beitsgemeinschaft Wohnungsloenhilfe 
(BAG W) weisen für 2018 einen Wert von 
25% aus.1 Die Wohnhilfen erreichen und 
unterstützen durch ihre Angebote deut-
lich mehr Frauen, obwohl in der FBS kein 
gesondertes Angebot vorhanden ist. Ein 
Hinweis könnte die hohe Anzahl an weib-
lichen Mitarbeitenden sein. 

Dem gegenüber wurden in 1076 Fällen 
Männer unterstützt. Zu vier Fällen gibt es 
keine Angabe. 

Der Anteil der Fälle mit Migrationshinter-
grund ist weiter gestiegen. Er beträgt in-
zwischen 28 %. Insbesondere im Fachbe-
ratungsdienst macht sich dies bemerkbar. 

 
1 https://www.bagw.de/de/themen/zahl_der_woh-
nungslosen/  

Bei der Altersverteilung ist festzuhalten, 
dass es insbesondere bei den Alterskate-
gorien über 30 Jahre jeweils Zunahmen 
gab, während bei den U21 jährigen etwas 
weniger Fälle erfasst wurden (in 2019 wa-
ren es 121, in 2018 waren es 147). Die 
alternde Gesellschaft ist auch in der Woh-
ungslosenhilfe zu spüren. Immerhin 145 
Fälle waren über 60 Jahre. 

Von den im Jahr 2019 betreuten Fällen 
waren 53,9 % akut bzw. unmittelbar von 
Wohnungslosigkeit betroffen. 19% der 
Hilfesuchenden verfügten bei Betreu-
ungsbeginn über keinerlei Einkommen, 
was sich in den einzelnen Angeboten sehr 
unterschiedlich darstellt. In der FBS ist 
dieser Anteil bei 28% aller Fälle. In 2019 
suchten noch mal vermehrt Hilfesuchende 
mit Erwerbseinkommen (12%) die Ange-
bote der Wohnhilfen Oberberg auf. Viel-
fach reicht das Einkommen nicht, um 
Wohnraum zu erlangen bzw. dauerhaft zu 
sichern. 

54 % der Fälle lebten 2019 vor der Kon-
taktaufnahme in der eigenen Wohnung, 
was insbesondere durch die Arbeit in der 
Prävention gekennzeichnet ist. Ferner 
fanden 2019 22 % der Hilfesuchenden bei 
Freunden/Bekannten und Familie/ Part-
ner Obdach. Diese Ergebnisse entspre-
chen den beobachteten Trends der Vor-
jahre. 

Der größere Teil der Hilfesuchenden 
kommt aus Gummersbach (28%), was 
bezogen auf die größte Stadt im Kreis we-
nig verwunderlich ist, gefolgt von Wald-
bröl (17%) und Radevormwald mit (9%) 
im Kreisnorden. Die beschriebenen Zah-
len variieren in den einzelnen Angeboten. 
In der Prävention gab es die meisten Fälle 
neben Gummersbach (33%) in Rade-vor-
mwald (13%), Bergneustadt und Wald-
bröl (jeweils 11%). 
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FBS 

Die Zahl der Fälle in der FBS ist mit 772 
in 2019 wieder angestiegen im Gegensatz 
zum Jahr 2018 (plus 3,6%). Die Ge-
schlechterverteilung beträgt seit Jahren 
circa 1/3 weiblich und 2/3 männlich, was 
auch im letzten Jahr so war. Es gab einen 
leichten Rückgang des Frauenanteils um 
3%. 

Mit Blick auf die Altersstruktur ist festzu-
halten, dass die Personengruppe der 30-
39jährigen mit 28% den höchsten Anteil 
ausmacht. Immerhin 22 Hilfesuchende 
unter 18 Jahren haben die FBS aufge-
sucht. Außerdem ist bei den Hilfesuchen-
den der Anteil der über 60-jährigen inzwi-
schen auf 10% gestiegen. Die allgemeine 
demographische Entwicklung macht vor 
der FBS nicht halt. 

Die Zahl der Hilfesuchenden, die in der 
Fachberatung die Möglichkeit der Post-
adresse nutzten, ist in den letzten Jahren 
(bis auf 2018) stetig angestiegen (2015: 
164, 2016: 254, 2017: 320, 2018: 300). 
In 2019 wurde der Trend mit 334 Postad-
ressen weitergeführt. 

Die Hilfesuchenden mit Migrationshinter-
grund haben einen Anteil von 42%. Dies 
ist insbesondere Anfragen aus der EU 
(Südosteuropa) und der erhöhten Anzahl 
an Geflüchteten, die einen Bleibestatus 
haben, geschuldet. 

 

Prävention 

Im Rahmen der Präventionsarbeit zur 
Verhinderung von Wohnraumverlust 
wurde 2019 in 270 Fällen nachgegangen 
(2018: 296; 2017: 236). In dem Angebot 
werden deutlich mehr Familien mit Kin-
dern erreicht als in den anderen Angebo-
ten der WHO. Demzufolge sind deutlich 
mehr Menschen als 270 von Wohnungs-
verlust bedroht. Im Weiteren ist festzu-
stellen, dass vergleichsweise viele Be-
troffene Erwerbseinkommen haben oder 
auch verschiedenartige Einkommen, die 

zu unterschiedlichen Zeitpunkten und/ 
oder verzögert gezahlt werden (Bsp. Er-
werbseinkommen, Wohngeld, Kinder-
geld). Oftmals stehen die Betroffenen in 
prekären, schlecht bezahlten Beschäfti-
gungsverhälnissen und können keinerlei 
Rücklagen bilden, um beispielsweise Be-
arbeitungszeiten der Behörden zu über-
brücken. Zudem sind viele Betroffene auf-
grund von Anstellungen bei Zeitarbeitsfir-
men ständig vom Verlust des Arbeitsplat-
zes bedroht. Viele pendeln immer wieder 
vom Job in die Arbeitslosigkeit und wieder 
zurück. 

Mit Unterstützung der Wohnhilfen gelang 
es dennoch durch verschiedene Maßnah-
men, viele bedrohte Wohnverhältnisse zu 
sichern, oder die Hilfesuchenden zu befä-
higen, selbst in Eigenregie eine Unterbrin-
gung zu finden. Es konnte in einigen Fäl-
len gemeinsam mit den Hilfesuchenden 
alternativer Wohnraum erschlossen wer-
den. 

Aufsuchende Arbeit 

In 2019 wurden 92 Fälle bearbeitet. 
Durch die kontinuierliche Netzwerkarbeit 
und das konsequente Aufsuchen der An-
laufstellen (Essensangebote, Szene-
plätze, Notunterkünfte) wurde der Sozial-
raum intensiv beobachtet und konnten 
Hilfen rechtzeitig angeboten werden. 

 

Ambulant Betreutes Wohnennach §§ 
67 – 69 SGB XII 

Die Zahl der Fälle insgesamt ist in 2019 
gegenüber 2018 mit 212 gegenüber 216 
fast unverändert. Die Geschlechtervertei-
lung ist leicht unterschiedlich. 95 Frauen 
stehen 117 Männern gegenüber. 
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Einzelne Versuche, durch zeitlich be-
grenztes BeWo Menschen aus der Notun-
terkunft zu führen, scheiterten an pas-
sendem und bezahlbarem Wohnraum. 

Ambulant Betreutes Wohnen nach 
§53 SGB XII 

Das BeWo für sucht- und psychisch 
kranke Menschen betreute mit einem Zu-
wachs von 4 Fällen zum Vorjahr in 2019 
66 Fälle, davon 42 Frauen und 24 Männer. 
Es ist der einzige Bereich bei den WHO, 
wo der Frauenanteil höher als der Män-
neranteil ist. 

Stationäres Wohnen 

Ebenso wie 2018 war der stationäre Be-
reich auch in 2019 ausgelastet. Bei einer 
sehr hohen Zahl von 359 Anfragen konn-
ten 146 Fälle in die stationäre Hilfe aufge-
nommen und dort betreut werden, in 
2018 waren es noch 316 Anfragen. 

Der Anteil an Frauen betrug 13 %, der 
Männeranteil 87%. 

Beim Alter gab es wie auch in anderen An-
geboten der Wohnhilfen eine Zunahme 
der 30-39jährigen (plus 5%). In allen an-
deren Alterskategorien gab es keine nen-
nenswerten Veränderungen zum Vorjahr. 

Die Aufenthaltsdauer im stationären 
Wohnen hat sich leicht erhöht, was ver-
mutlich der Problematik zugrunde liegt, 
angemessenen und bezahlbaren Wohn-
raum zu finden. Die Mehrheit der Fälle ist 
auf Sozialleistungen angewiesen. 

Notschlafstelle 

Eine Vereinbarung zur Aufnahme in die 
Notschlafstelle in Haus Segenborn be-
steht mit den Kommunen Waldbröl, Nüm-
brecht, Ruppichteroth und Morsbach. Ziel 
des Angebots ist die Versorgung mit einer 
Unterkunft im ordnungsrechtlichen Notfall 

verbunden mit einem Clearing der Be-
darfslage. 

Die Notschlafstelle am Standort Haus Se-
genborn ist 2019 in 13 Fällen genutzt 
worden, 2018 sind es noch 22 Fälle gewe-
sen. Die Verweildauer einzelner Hilfesu-
chender ist auch auf Grund der schwieri-
gen Situation in der Notunterkunft Wald-
bröl länger gewesen. In Kooperation mit 
dem Ordnungsamt Waldbröl wurden Hil-
fesuchende für längere Zeiträume unter-
gebracht. In 2019 war es nur 1 Frau und 
insgesamt 12 Männer, die untergebracht 
wurden (2018: 5 Frauen und 17 Männer).  

„Systemsprenger“ („SyS“) 

Im Projekt wurden im Jahr 2019 32 Per-
sonen betreut. Darunter waren 1/3 weib-
lichen Geschlechts. Die Fallarbeit ist ge-
prägt durch einen hohen Anteil an Netz-
werkarbeit und Kooperation. Die Erfah-
rungen im Projekt zeigen, dass ein hoher 
zeitlicher Aufwand notwendig ist, um den 
Kontakt zum Personenkreis aufrecht zu 
erhalten. Dieser Arbeitseinsatz zeigt erste 
Erfolge bei der Stabilisierung der zum Teil 
verelendeten Hilfesuchenden sowie einige 
Vermittlungen in Einrichtungen und an-
dere Hilfeangebote. 
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Die Nachfrage in den Angeboten der Wohnhilfen Oberberg 
2019 im Überblick (+- im Vergleich zum Vorjahr 2018)

 Aufsuchende 
Arbeit 

Prävention  FBS 
OBK 

BeWo § 67 
OBK/RSK 

BeWo § 53 
OBK/RSK 

Stationär § 67 Notschlaf-
stelle 

Systemspr. Gesamt Anteil ge-
samt (%) 

Hilfesuchende 92 (-37) 270 (-26) 772 (+27) 212 (-4) 66 (+4) 146 (+8) 13 (-9) 32  1603 (-5) - 

Geschlecht   

Frauen 17 104 235 95 42 19 1 10 523 33 % 

Männer 74 166 534 117 24 127 12 22 1076 67 % 

Keine Angabe 1 0 3 0 0  0 0 4 0 % 

Alter    

unter 18 Jahre 0 0 22 1 0 0 0 0 23 1 % 

18-21 Jahre 4 1 94 8 1 11 0 2 121 8 % 

22-24 Jahre 1 5 62 8 5 14 1 2 98 6 % 

25-29 Jahre 3 13 112 22 5 18 2 0 175 11 % 

30-39 Jahre 32 63 217 49 12 36 6 11 426 27 % 

40-49 Jahre 21 40 94 45 17 21 1 7 246 15 % 

50-59 Jahre 19 33 90 56 18 28 3 6 253 16 % 

60 Jahre und älter 6 15 74 23 8 16 0 3 145 9 % 

Keine Angabe 6 100 7 0 0 2 0 1 116 7 % 
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3. ARBEITEN DIE 

WOHNHILFEN  
OBERBERG… 

… bedarfsgerecht, ergebnisorientiert, ko-
operativ, sozialräumlich und präventiv? 
Diese Frage haben Mitarbeitende der 
Wohnhilfen Oberberg im Zuge der Evalu-
ation diskutiert. Die Ergebnisse dieses Di-
alogs zeigen die folgenden Ausführungen. 
Dabei beziehen sich alle Aussagen auf den 
Berichtszeitraum 2019. 

 

3.1 BEDARFSGERECHT? 

Das Leistungsangebot ist in allen Regio-
nalteams planmäßig umgesetzt und wird 
sehr gut angenommen. Dies spiegelt sich 
in der Zahl der Fallzahlen wieder, die in 
2019 fast identisch mit dem Vorjahr ist. 
Sie beläuft sich nun auf insgesamt 1603 
Fälle gegenüber 1608 Fällen in 2018. 

Die Hilfen des GHS werden an den jewei-
ligen Standorten in den Regionen ange-
boten und angenommen. Hierin zeigt sich 
die strukturelle Flexibilität als Arbeitsprä-
misse der WHO: Die Hilfesuchenden sol-
len in ihrer jeweiligen sozialen Vernet-
zung unterstützt und so weit wie möglich 
in ihr belassen werden. Zur bedarfsge-
rechten Versorgung der Hilfesuchenden 
werden die Mitarbeitenden der WHO 
gleichermaßen intern und extern durch 
Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen ge-
schult. Ferner sind die Mitarbeitenden of-
fen für funktionsübergreifende Arbeitstä-
tigkeiten. Durch diese integrative Arbeits-
weise ist eine vorausschauende und um-
fassende Begleitung der Hilfesuchenden 
möglich (siehe 3.5 Präventiv). Die Be-
darfe der Hilfesuchenden werden durch 
die strukturelle Diversifizierung der ein-
zelnen Bereiche des GHS optimal bedient. 
Diese Diversifizierung verdeutlicht die 
Einteilung, die unter 2.2 des vorliegenden 

Evaluationsberichtes dokumentiert ist. 
Das Gesamthilfesystem wurde 2019 um 
das Projektangebot für „Systemsprenger“ 
erweitert. 

Migration spielt in einzelnen Angeboten 
des GHS eine zunehmende Rolle. Die Aus-
einandersetzung mit Migration und die 
daraus entstehenden Anforderungen an 
das Hilfesystem wurden schon in 2018 
durch die Planung und Durchführung ei-
ner Fachtagung „Geflüchtete im OBK“ 
aufgegriffen und vertieft. 

Eine signifikante Ausdifferenzierung der 
Arbeitsbereiche Hauswirtschaft und Haus-
technik wurde 2019 weitergeführt, um die 
tagesstrukturierenden Maßnahmen für 
die stationär untergebrachten Hilfesu-
chenden möglichst differenziert auf deren 
Bedarfe auszurichten. Zwischen den Ar-
beitsbereichen in den verschiedenen Re-
gionen finden kontinuierlich Absprachen 
zur Inblicknahme der Hilfesuchenden und 
ihrer jeweiligen Fähigkeiten und Vor-
kenntnisse statt. Durch die Schaffung ei-
ner weiteren Planstelle konnte die Situa-
tion für den Funktionsbereich der Haus-
technik im Vorjahr ein wenig entzerrt 
werden. In der aktuellen Evaluation ist 
aufgefallen, dass vor allem die Arbeitsan-
gebote in Mitte und Nord neu struktuiert 
und im gesamten Arbeitsangebot breiter 
aufgestellt werden müssen, um den Be-
darfen der Hilfesuchenden gerecht wer-
den zu können. 

Durch die tagesstrukturierenden Maßnah-
men wird ein wichtiger Beitrag zur Nor-
malisierung der Lebenslagen geleistet, in-
dem lebenspraktische Fähigkeiten und 
Kenntnisse vermittelt werden. 

Fazit: Sowohl räumlich als auch personell 
erbringen die WHO insgesamt bedarfsge-
rechte Hilfeleistungen. Einschränkungen 
hinsichtlich der Bedarfsgerechtigkeit be-
ziehen sich auf Wartezeiten in Hinsicht 
auf den stationären Bereich in allen drei 
Regionen. Die Anfragen im BeWo konnten 
erfreulicherweise größtenteils zeitnah be-
dient werden. 
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Die technischen Möglichkeiten zur flexib-
len Arbeitsweise wurden 2019 auf weitere 
Mitarbeitende aus den Bereichen Aufsu-
chende Arbeit, Präventive Hilfe und dem 
Projekt Systemsprenger ausgeweitet. Die 
Mitarbeitenden der ambulanten Angebote 
sind mittlerweile alle mit Smartphones 
und Tablets ausgestattet. Auf diese Weise 
ist eine zeitnahe Dokumentation der Hil-
feleistungen möglich. Auch ist dadurch 
die Dokumentation unabhängig von vor-
gegebenen Arbeitsplätzen und räumli-
chen Festlegungen auf die Standorte 
möglich. 

Die WHO berücksichtigen individuelle 
Wünsche und Merkmale. Dies zeigt sich 
prinzipiell in der regelmäßigen struktu-
rierten Abfrage der Zufriedenheit der Hil-
fesuchenden mit den erbrachten Hilfelei-
stungen im Bereich Stationär. In den am-
bulanten Angeboten des Fachberatungs-
dienstes werden regelmäßige Selbstbe-
wertungen zur Verbesserung/Zufrieden-
heit der Hilfesuchenden durchgeführt. Die 
Zufriedenheit der Hilfesuchenden mit den 
Dienstleistungen des GHS überwiegt 
größtenteils. Der Anteil der Abbrüche 
durch Hilfesuchende lag im Jahr 2019 bei 
10,5%. 

 

Die Betreuung von älteren Hilfesuchen-
den und mit komplexen Bedarfslagen in 
Haus Segenborn stellt eine Herausforde-
rung dar und wird hier konzeptioonell auf-
gegriffen. Die flexible Orientierung der 
WHO an den Bedarfen ihrer Hilfesuchen-
den zeigt sich hier in der engen Koopera-
tion mit den regionalen Pflegediensten 
und der Suche nach Personal mit zusätz-
lichen pflegerischen Kenntnissen, um den 
Bedarfen der Hilfesuchenden geist hier 
der Bedarf in der Betreuung von Hilfesu-
chenden mit komplexem Hilfebedarf, die 
Platzkapazitäten an diesem Standort sind 
durchgehend ausgeschöpft. 

Als Herausforderungen im Umgang mit 
den Bedarfen der Hilfesuchenden werden 

auch fremdsprachige Hilfesuchende be-
nannt. Eine geschlechtersensible Unter-
stützung der Hilfesuchenden bleibt in An-
betracht der jeweils zur Verfügung ste-
henden Mitarbeitenden und Räumlichkei-
ten immer wieder ein Balanceakt. Die eh-
renamtlichen Tätigkeiten sind in der 
Kreismitte und im Norden zurückgegan-
gen, an diesem Punkt soll nochmal neu 
angeknüpft werden. Das Hilfeangebot soll 
außerdem im Hinblick auf den Umgang 
mit anderen Zielgruppen wie z.B. Trans-
gender erweitert und angepasst werden. 

Vor allem im Südkreis, insgesamt aber 
kreisweit, ist ein erhöhter Bedarf im Be-
reich der „Systemsprenger“ festzustellen, 
mit einer halben Stelle kann der Bedarf in 
den einzelnen Regionen nicht ausreichend 
abgedeckt werden. Darüber hinaus wäre 
es sinnvoll, pro Region eine ganze Stelle 
zu haben und diese in einen männlichen 
Mitarbeiter und eine weibliche Mitarbeite-
rin zu splitten, da immer wieder ge-
schlechterspezifische Aufgaben anfallen. 

Die Betreuung der stationären Frauen-
wohngruppe im Südkreis ist sehr intensiv 
und zeitaufwendig. Das Konzept sieht 
prinzipiell keine Plätze für Frauen mit er-
höhtem Betreuungsbedarf innerhalb der 
dezentralen Gruppe vor. Jedoch gibt es 
zunehmend Bedarf, der abgedeckt wer-
den sollte. 

Ebenso steigt der Bedarf an geschützten 
Arbeitsplätzen innerhalb der angebotenen 
Tagesstruktur. Arbeiten mit Anleitung im 
kleinen Rahmen werden von stationären 
Hilfesuchenden sehr gut angenommen. 
Vor allem Bewohner, die mit den täglich 
anfallenden Arbeitsprozessen nicht zu-
recht kommen, nehmen dieses Angebot 
gerne in Anspruch. 

Des Weiteren ist eine Projektgruppe zum 
Thema Digitalisierung entstanden. Dabei 
wurde festgestellt, dass die Kommunika-
tionsstrukturen innerhalb der Wohnhilfen 
teils aktualisiert werden können. Jedoch 
will sich die Einrichtung medialen Weiter-
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entwicklung.Im Hinblick darauf sollen zu-
künftig verstärkt auch soziale Medien zum 
Einsatz im Arbeitsalltag kommen.  

3.2 ERGEBNISORIENTIERT? 

Durch die regionale Organisation mit Ver-
tretungsregelungen zwischen den Ange-
boten und durch die flexiblen personellen 
Ressourcen können die Hilfesuchenden 
vor Ort fast ohne Unterbrechung beraten 
und betreut werden. Diese Kontinuität der 
erbrachten Hilfeleistungen gewährleistet 
die Unterstützung der Hilfesuchenden bei 
der Bewältigung akuter Krisen. Struktu-
rell wird diese Unterstützung möglich 
durch eine gute Vernetzung der verschie-
denen Bereiche des GHS, die unbürokra-
tisch Bedarfe der Hilfesuchenden bearbei-
tet. Ferner ist diese Unterstützung mög-
lich durch das kooperative Ineinander-
greifen von präventiver und Aufsuchender 
Arbeit. Durch das Projekt „Systemspren-
ger“ ist diese Kooperation nochmals prä-
zisiert und auf jeweilige Bedarfe der Hil-
fesuchenden abgestimmt worden. Erheb-
lichen Anteil an der Qualität der Arbeit des 
GHS haben die kontinuierlichen internen 
und externen Fortbildungen, die alle Mit-
arbeitenden der WHO durchlaufen. 

Das Ziel der Normalisierung verbindet die 
Hilfesuchenden und die Mitarbeitenden. 
Es bedeutet z.B. im stationären Bereich 
die Vorbereitung auf ein eigenständiges 
Leben in der Gesellschaft oder im Ambu-
lant Betreuten Wohnen die Stabilisierung 
im eigenständigen Leben in der Gesell-
schaft. 
 
Der erschwerte Zugang zu regulärem 
Wohnraum für Hilfesuchende wirkt sich 
dabei jedoch einschränkend auf eine 
„Normalisierung“ aus. Oftmals erzwingt 
er einen längeren Verbleib in der statio-
nären Hilfe, was wiederum zu einer De-
stabilisierung des Hilfesuchenden führen 
kann. Die Wohnraumsituation wird für un-
sere Hilfesuchenden zunehmend schwe-
rer, eine Vermittlung ist immer seltener 

möglich und beinhaltet im Einzelfall einen 
hohen zeitlichen Aufwand.  

Auch für die Mitarbeitenden der Wohnhil-
fen- und dies bezieht sich auf alle Berei-
che- erschwert die Wohnraumsituation 
die Arbeit massiv. 

Eine zügige und erfolgreiche Beendigung 
der Hilfe ist ein Anspruch der Wohnhilfen 
Oberberg. Dazu wird im BeWo und im sta-
tionären Bereich u.a. die Anwendung des 
Hilfeplanverfahrens genutzt, das die Ver-
antwortlichkeit der einzelnen Hilfesuchen-
den stärkt. Allerdings geht es gerade bei 
komplexeren Hilfebedarfen zunächst um 
die Stabilisierung. Deshalb sind im Einzel-
fall auch Wiederaufnahmen im stationä-
ren Bereich/BeWo und erneute Bera-
tungskontakte mit der FBS ein Erfolg, 
nämlich dann, wenn die Hilfesuchenden 
bereit sind, sich (erneut) bewusst auf die 
Hilfe einzulassen. Die Wiederaufnahme 
erfolgt dabei im Kontext einer genauen 
Anamnese der Motive, aus denen heraus 
Hilfesuchende sich für eine Wiederauf-
nahme entscheiden. Die differenzierte 
Auseinandersetzung mit den komplexen 
Deutungsmöglichkeiten der Begriffe „Ab-
bruch“ und „Wiederaufnahme“ vor dem 
Hintergrund professioneller Ansprüche 
der Mitarbeitenden an ihre Arbeit stellt 
dabei einen gewichtigen und produktiven 
Bestandteil in den jeweiligen Evaluatio-
nen der Standorte dar. 

Für den Landschaftsverband Rheinland 
(als Regelkostenträger) hat die erfolgrei-
che und nachhaltig wirksame Hilfe deut-
lich Vorrang vor einer schnellen Beendi-
gung. 

Innerhalb des letzten Jahres war es im 
Bezug auf die Ergebnisorientierung teil-
weise schwierig, ein ausreichendes Maß 
an Fachleistungsstunden im BeWo zu leis-
ten. Dies kam zum Teil durch die perso-
nelle Situation zustande, da einige Mitar-
beitende längerfristig erkrankt waren. Ein 
weiterer Faktor sind strukturelle Rahmen-
bedingungen gewesen; die optimale Be-
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treuung und Begleitung sind immer wie-
der mit der Wirtschaftlichkeit in Einklang 
zu bringen.  

Den Mitarbeitenden der Wohnhilfen ge-
lingt es immer wieder, akute Notlagen der 
Hilfesuchenden (kein Dach über dem 
Kopf, kein Geld für Nahrungsmittel etc.) 
zeitnah und unbürokratisch zu mildern 
und zu beseitigen. Schwierig ist es teil-
weise mit der medizinischen Versorgung, 
worauf die WHO keinen Einfluss haben. Es 
kommt immer wieder vor, dass Arztpra-
xen keine neuen Patienten mehr aufneh-
men oder es zu längeren Wartezeiten in 
der Behandlung kommt. Ebenso gestaltet 
sich die Zusammenarbeit mit den Jobcen-
tern in den Regionen in Einzelfällen 
schwierig. Insbesondere wenn Hilfesu-
chende Vermögen oder Immobilien besit-
zen, dauert es häufig sehr lange, bis ein 
Leistungsanspruch gewährt wird. Dabei 
werden die Umstände der Hilfesuchenden 
nicht immer berücksichtigt. 

Wie schon benannt spielen unter dem As-
pekt der Ergebnisorientierung Menschen 
mit einem komplexen Hilfebedarf eine 
große Rolle. Die Nachfrage entsprechen-
der Hilfesuchender war in 2019 konstant 
steigend. Das Angebot an spezifischen 
Plätzen und Wohngruppen im Angebot 
des stationären Settings, ist jedoch nicht 
ausreichend. 

Die Verweildauer der Hilfesuchenden in 
den einzelnen Angebotsformen war in 
2019 sehr verschieden. Allerdings gab es 
genüber 2018 keine signifikanten Verän-
derungen. 

 

3.3 KOOPERATIV? 

Die Wohnhilfen Oberberg sind im Ober-
bergischen Kreis präsent und unter allen 
relevanten Fachakteuren bekannt. 

Die etablierten Gremien (Gemeindepsy-
chiatrischer Verbund, Regionaltreffen der 

Wohnhilfen, PSAG, Netzwerk No,… ) wur-
den auch im Jahr 2019 zum Austausch 
und zur Vermittlung im Einzelfall genutzt. 
Die Wohnhilfen waren in allen Gremien 
vertreten. Außerdem leisteten die Wohn-
hilfen Oberberg auch im letzten Jahr eine 
umfassende Pressearbeit. Viele Berichte 
über die Arbeit des Gesamthilfesystems 
und die einzelnen Standorte wurden ver-
öffentlicht. 

Eine Auswahl erschienen Artikel finden 
Sie hier:  

http://www.diakonie-michaels-
hoven.de/angebote/menschen-in-
schwierigen-lebenslagen/wohnhilfen-
oberberg/ 

Durch die im Kreis etablierten Gremien 
(s.o.) besteht ein intensiver Austausch 
zwischen den Fachakteuren. Daneben ge-
hörte es von Anfang an zum Prinzip der 
Wohnhilfen im ländlich geprägten Ober-
berg, eng mit anderen Hilfesystemen zu 
kooperieren. Die Regionaltreffen der 
Wohnhilfen werden von den Regional-
teamleitungen und weiteren Mitarbeiten-
den wahrgenommen. 

Die Wohnhilfen Oberberg regeln Schnitt-
stellen zu externen Partnern darüber hin-
aus verbindlich. Die Zusammenarbeit mit 
den Jobcentern und Amtsgerichten wird 
überwiegend als verstetigt und konstruk-
tiv erlebt; mit den fünf kommunalen Ju-
gendämtern hat sich die Kooperation im 
Vergleich zum Vorjahr ein wenig gebes-
sert. In der Zusammenarbeit mit Woh-
nungsbaugesellschaften und anderen 
Vermietern soll weiterhin explizit darauf 
geschaut werden, wie man möglichst 
noch vor einer Räumungsklage mit einem 
Hilfeprozess einsetzen kann. 

Insgesamt gibt es immer mehr Anfragen 
aus dem Kölner Raum und dem Rhein-
Sieg-Kreis. Dadurch entstehen überregio-
nale Kooperationen, die bedarfsgerecht 
gestaltet werden müssen. 

http://www.diakonie-michaelshoven.de/angebote/menschen-in-schwierigen-lebenslagen/wohnhilfen-oberberg/
http://www.diakonie-michaelshoven.de/angebote/menschen-in-schwierigen-lebenslagen/wohnhilfen-oberberg/
http://www.diakonie-michaelshoven.de/angebote/menschen-in-schwierigen-lebenslagen/wohnhilfen-oberberg/
http://www.diakonie-michaelshoven.de/angebote/menschen-in-schwierigen-lebenslagen/wohnhilfen-oberberg/
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Die Schnittstellen zu Hilfen für psychisch 
Beeinträchtigte und suchtkranke Men-
schen werden u.a. über die Mitarbeit im 
Gemeindepsychiatrischen Verbund her-
gestellt. 

Die Intensivierung der Zusammenarbeit 
mit den Justizvollzugsanstalten wird im 
Zuge der Evaluierung angeregt. 

Die Zusammenarbeit mit den Kommunen 
wird als regional unterschiedlich einge-
spielt bewertet. Es gibt einzelne Kommu-
nen im Oberbergischen Kreis, bei denen 
sich die Zusammenarbeit schwierig ge-
staltet und verbesserungswürdig wäre. Es 
sind und werden Gespräche für eine bes-
sere Zusammenarbeit geführt. Insgesamt 
wird festgestellt, dass die Präsenz der 
WHO bei allen sozialpolitisch relevanten 
Akteuren im Kreis kein Selbstläufer ist, 
sondern als ein stetiger Arbeitsauftrag 
begriffen werden muss. Als erschwerend 
wird hier die Personalfluktuation der Mit-
arbeitenden in den jeweils zuständigen 
Behörden benannt. Jeder Mitarbeiter-
wechsel im Bereich der konkreten Kun-
dendienstleistungen bedeutet für die 
WHO den Verlust eines wissenden Koope-
rationspartners. Die Aufforderung zu ei-
ner fortwährenden Inkenntnissetzung 
neuer Mitarbeitender der Kooperations-
partner zu den Angeboten der WHO 
ergeht vor diesem Hintergrund an alle 
Mitarbeitenden der WHO. 

Die Wohnhilfen treten in der Gesamtheit 
immer wieder als Schnittstelle und somit 
als Botschafter der Kommunikation auf, 
um zwischen den unterschiedlichsten Ak-
tueren im Sinne der Hilfesuchenden zu 
vermitteln. 

Die Wohnhilfen Oberberg haben es sich 
zum Ziel gesetzt, einen aktiven Beitrag 
zur sozialpolitischen Diskussion im Ober-
bergischen Kreis zu leisten. Dies ge-
schieht u.a. durch ihre öffentliche Prä-
senz, durch Presseartikel, durch die Ar-
beit in den etablierten Gremien sowie die 
Präsentation der Evaluationsergebnisse 

z.B. im Kreissozialausschuss und anderen 
Gremien des OBK. 

Die Einbindung in Fachverbänden auf 
Landes- und Bundesebene fördert die 
fachliche Weiterentwicklung und den Aus-
tausch. 

 

3.4 SOZIALRÄUMLICH? 

Die Leistungen der Wohnhilfen Oberberg 
werden in Regionalteams organisiert und 
sind auf eine Präsenz vor Ort ausgerich-
tet. Dementsprechend sind die Regional-
teams vollständig besetzt und greifen auf 
fest etablierte interne Kommunikations-
strukturen zurück. Als problematisch wird 
hier herausgestellt, dass Informationen 
über das Dienstbuch der WHO in einer 
solchen Fülle ergehen, dass der Wunsch 
nach einer bedarfsspezifischen Filterung 
für die Mitarbeitenden der jeweiligen An-
gebote geäußert wird. Dieses und andere 
Themen werden aktuell im Rahmen einer 
Arbeitsgruppe zur Kommunikation aufge-
griffen. 

Darüber hinaus wurde eine Projektgruppe 
zum Thema Digitalisierung ins Leben ge-
rufen, um auch da neue Kanäle zur Kom-
munikation zu schaffen. Die Nutzung 
neuer technischer Möglichkeiten ist wich-
tig, um neue Zugänge zum Hilfesystem zu 
erschließen. Mit der Einrichtung der Regi-
onalteams sind die Wohnhilfen Oberberg 
sehr gut im Sozialraum verankert, d.h. sie 
sind präsent und zeigen sich für diesen 
verantwortlich. 

Das Selbstverständnis, ein Team mit Ver-
antwortung für miteinander verzahnte 
Angebote in einer Region zu sein, hat sich 
fest im Leitbild der Mitarbeitenden der 
WHO etabliert. Dies wird auch dadurch 
deutlich, dass Vermittlungen von Hlfesu-
chenden zwischen den verschiedenen 
Fachbereichen der regionalen Standorte 
z. B. von der stationären Hilfe zur ambu-
lanten Betreuung mittlerweile zum selbst-
verständlichen professionellen Handeln 
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der Mitarbeitenden gehört. Verbesse-
rungsbedarf wird hier nur in Hinsicht auf 
die Wartezeiten ausgesprochen. Teilweise 
kommt es durch hohe Nachfrage inner-
halb des Angebotes zu Wartelisten. Ein 
weiterer Punkt aus der vergangenen Eva-
luation, welcher bearbeitet wurde, ist, 
dass die Zugriffsmöglichkeiten für alle 
Mitarbeitenden auf das Dienstbuch der 
WHO sichergestellt sind. Somit können 
Informationen von allen aufgenommen 
und verarbeitet werden. 

Das Ziel der Regionalteams, eine regio-
nale Durchlässigkeit der Angebote zu ge-
währleisen, wurde vollumfänglich er-
reicht. Es hat sich bewährt, Mitarbeitende 
in mehreren Fachbereichen einzusetzen, 
um die Durchlässigkeit der verschiedenen 
Fachbereiche organisatorisch zu struktu-
rieren. Die Tätigkeit in verschiedenen 
Fachbereichen wird von Mitarbeitenden 
zugleich auch als Herausforderung an das 
eigene Rollenverständnis bezeichnet: In 
einer ambulanten Hilfeleistung werden so 
z.B. völlig andere Kompetenzen in Hin-
sicht auf die Engmaschigkeit der Betreu-
ung von Hilfesuchenden erforderlich, als 
dies z. B. bei der stationären Hilfe der Fall 
ist. 

Dieser Herausforderung Rechnung zu tra-
gen, wird als fortwährende Realisierung 
des Anspruchs der WHO verstanden, Hil-
feleistungen so professionell und zugleich 
differenziert wie möglich zu erbringen. 

Die Evaluation 2019 brachte hervor, dass 
das Projekt „Systemsprenger“ in den ein-
zelnen Standorten, vor allem in der Kreis-
mitte und im Norden, noch besser ver-
zahnt werden sollte hinsichtlich der Ver-
tretung. Diese war nicht immer zu ge-
währleisten. Dieser Aspekt soll zukünftig 
bearbeitet und sichergestellt werden. 

Außerdem ist die Erreichbarkeit innerhalb 
der einzelnen Standorte verbesserungs-
würdig. Es wird an Abläufen und vorhan-
denen Strukturen gearbeitet, um diesen 
Aspekt zu intensivieren. 

Die Verankerung der Hilfeleistungen im 
Sozialraum äußert sich ferner in den Au-
ßensprechstunden der FBS in allen Regi-
onen. Herausragend zeigt sich diese Ver-
ankerung auch in der Aufsuchenden Ar-
beit und ihrer Präsenz bei Tafeln, Notun-
terkünften und ihrem Engagement in der 
offenen Szene und ihren Treffs. Die WHO 
stehen für eine transparente Vermittlung 
von Haltung und Grundwerten im Sozial-
raum. Jeder einzelne Mitarbeitende trägt 
in seiner täglichen Arbeit dazu bei, um 
den Menschen die bestmögliche Hilfe an-
bieten zu können. 

 

3.5 PRÄVENTIV? 

Die Wohnhilfen Oberberg arbeiten in allen 
Angeboten mit einem präventiven Ansatz. 
Dieser ergibt sich aus dem §§ 67 – 69 
SGB XII und der Durchführungsverord-
nung, wo auf eine „Vermeidung von Ver-
schlimmerung“ hingewirkt werden soll. 
Im Fallbeispiel am Anfang des Berichtes 
wird Einkommen wieder hergestellt, sta-
tionäre Hilfe installiert und somit die Le-
benssituation des Hilfesuchenden verbes-
sert. 

Der Erfolg einer präventiven Maßnahme 
hängt entscheidend von der Kenntnis der 
Lebenssituation und der Annahme der 
Unterstützung und Beratung durch den 
Hilfebedürftigen ab. 

Eine sehr frühzeitige präventive Hilfe ist 
der Erhalt von Wohnraum bzw. die Stabi-
lisierung in der existenziellen Notsitua-
tion. Dies wird in keinem Angebot der 
WHO so konsequent wie in der Präven-
tiven Hilfe für Wohnungsnotfälle umge-
setzt. Das bis zum 30.06.2019 vom Minis-
terium für Arbeit, Gesundheit und Sozia-
les (MAGS) NRW geförderten Modellpro-
jekt „Prävention in Wohnungsnotfällen“ 
ist seit dem 01. Juli  2019 in einer Regel-
finanzierung durch den Oberbergischen 
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Kreis und dem Landschaftsverband 
Rheinland. Seitdem stehen zwei Vollzeit-
stellen für die Bearbeitung der Fälle zur 
Verfügung. Die Arbeit innerhalb des Prä-
ventionsprojektes hat sich gut einge-
spielt. Aufgaben und Zuständigkeiten sind 
klar definiert (z.B. die Abgrenzung zur re-
gulären Arbeit der Fachberatungsstelle) 
und die Wirksamkeit der eigenen Arbeit 
wird in Gesprächen mit Kooperationspart-
nern und Hilfesuchenden, aber auch in 
konkreten Zahlen sichtbar. 

Das Angebot ist eine Bereicherung im Ge-
samthilfesystem und deckt Wohnungs-
notfälle auf, die bisher kaum Zugang zu 
den übrigen Angeboten gefunden haben. 
In der Zusammenarbeit mit den einzelnen 
Amtsgerichten im Hinblick auf die Mel-
dung von Räumungsklagen soll nochmal 
ein Austausch stattfinden, da die WHO 
nicht immer alle Räumungsklagen errei-
chen. 

Ziel 13: Die Wohnhilfen Oberberg 
werden von anderen relevanten Akt-
euren rechtzeitig über bedrohte 
Wohnverhältnisse informiert. 

Generell ist davon auszugehen, dass die 
Präventive Hilfe in Wohnungsnotfällen im 
Oberberg bekannt ist. Präventive Hilfe 
wird in der Wahrnehmung mit den WHO 
verbunden. Es kommt immer wieder vor, 
dass Hilfesuchende sich bei Wohnungs-
problemen selbst melden (z. B. fehlende 
Mietzahlungen, Konflikte im Wohnum-
feld).  

Die Struktur und Arbeitsweise der prä-
ventiven Hilfe in Wohnungsnotfällen fin-
det überregionales Interesse. Es gibt im-
mer wieder Anfragen, über die Arbeit zu 
berichten. 

Darüber hinaus konnten die im Rahmen 
des Projektes aufgebauten Kooperatio-
nen, insbesondere die Zusammenarbeit 
mit den drei Amtsgerichten in Gummers-
bach, Wipperfürth und Waldbröl, weiter 
gefestigt werden. Durch den direkten 

Kontakt zu den Wohnhilfen bei Räu-
mungsklagen (ohne den „Umweg“ über 
die Sozialämter der Kommunen) gewin-
nen die Mitarbeitenden wertvolle Zeit, um 
bei drohenden Wohnungsverlusten aktiv 
werden zu können. 

Die insgesamt 13 Sozial- und Ordnungs-
ämter im Oberbergischen Kreis spielen im 
Vergleich ebenfalls eine wichtige Rolle. 
Die Präventive Hilfe setzt auch wieder ein 
bei einem konkreten Räumungstermin, 
um auch hier erneut „präventiv“ eine wei-
tere Verschlimmerung der Lebenssitu-
azion zu verhindern. Wobei hier das 
Spektrum an Umfang und Qualität der 
Zusammenarbeit immer noch sehr weit 
gefächert ist. Während z. B. einige Sozi-
alämter die Wohnhilfen schon bei auffälli-
gen Mietschulden über einen möglicher-
weise drohenden Wohnungsverlust in 
Kenntnis setzen, informieren andere erst 
bei Räumungsklagen. Alles in allem wur-
den aber im Jahr 2019 wieder einige Fälle 
an die Wohnhilfen verwiesen und teil-
weise gemeinsam bearbeitet. Es sollten 
alle Möglichkeiten ausgeschöpft werden, 
um möglichst viele Menschen zu errei-
chen. 

Die Kooperationen zu den Wohnungsbau-
gesellschaften sollen noch einmal dahin-
gehend überprüft werden. Kenntnis von 
Mietschulden bzw. gefährdetem Wohn-
raum vor einer Rechtsanhängigkeit zu er-
halten, d. h. direkt vom Vermieter, 
könnte den „präventiven“ Gedanken wei-
ter ausbauen. 

Ziel 14: Auf eingehende Informatio-
nen über bedrohte Wohnverhältnisse 
reagieren die Wohnhilfen Oberberg 
unmittelbar. 

Dank der zusätzlichen Personalressour-
cen nach der Verstetigung des Angebots 
gelingt es nach wie vor, innerhalb einer 
Woche nach Bekanntwerden des Woh-
nungsnotfalls einen ersten Kontaktver-
such zum Hilfesuchenden zu unterneh-
men. Das dafür entwickelte strukturierte 
Verfahren wurde weiterentwickelt und hat 
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sich auch in den letzten beiden Jahren be-
währt. Grundsätzlich sind darin bis zu drei 
Hausbesuche vorgesehen. Die Hilfesu-
chenden werden in der Regel schriftlich 
informiert, um Hemmschwellen abzu-
bauen. In einzelnen Fällen wird ein Haus-
besuch direkt gemacht, um weitere wert-
volle Zeit zur Bearbeitung zu gewinnen. 

Grundsätzlich bietet das Angebot den Mit-
arbeitenden die Möglichkeit, innerhalb 
des Gesamthilfesystems der Wohnhilfen 
Oberberg relativ selbstständig und flexi-
bel zu agieren. 

Als größte Herausforderung in der Prä-
ventiven Hilfe wird der Einstieg in die kon-
krete Fallarbeit gesehen. Die Menschen 
sind oft nicht beim ersten Besuch anzu-
treffen. Es bedarf einiges an Beziehungs-
arbeit, um die ersten notwendigen 
Schritte gemeinsam zu gehen und ein 
Vertrauensverhältnis aufzubauen, auf 
dem die erfolgreiche Arbeit fußen kann. 

Ziel 15: Die Wohnhilfen Oberberg 
verhindern Wohnungslosigkeit. 

Allein durch ihr „Regelangebot“ (Fachbe-
ratung Wohnungsnot, Aufsuchende Arbeit 
etc.) sind die Wohnhilfen aus Sicht der 
Mitarbeitenden und Kooperationspartner 
häufig in der Lage, Wohnungslosigkeit zu 
verhindern. Dank des vom MAGS NRW 
unterstützten Modellprojektes konnten 
sich die präventiven Hilfen im Jahr 2019 
im Regelangebot verfestigen und den Per-
sonenkreis, der von Wohnungslosigkeit 
bedroht ist, noch mehr für die Hilfeange-
bote erschließen. 

Beraten und begleitet wurden sowohl Al-
leinstehende, als auch Familien in allen 
Altersgruppen mit und ohne minderjäh-
rige Kinder. Die im Rahmen des Präventi-
onsprojektes aufgebauten Fachkompe-
tenzen wurden 2019 weiter vertieft. Die 
Mitarbeitenden nahmen im Verlauf an 
Rechtsschulungen zum SGB II und SGB 
XII teil. 

Wenn ein Kontakt zum Hilfesuchenden 
entstanden ist und und der Hilfeprozess 
beendet werden konnte, wurde im Re-
sume in der Regel eine Wohnungsnotsitu-
tion entschärft. Neben der vermehrten 
Unterbringung in Eigenregie ( Hilfesu-
chende wurde befähigt, selbst eine Lö-
sung zu finden) ist es auch 2019 wieder 
gelungen, einen beachtlichen Teil der 
Wohnungen zu sichern oder gemeinsam 
alternativen Wohnraum zu finden. 

Die wichtigsten Werkzeuge hierfür waren 
Gespräche mit den Vermietern und Ver-
einbarungen über Ratenzahlungen, sowie 
Mietschuldenübernahmen durch das Job-
center oder Sozialamt. 

Zu erwähnen bleibt, dass der Ausgang der 
Hilfen in einigen Fällen unbekannt geblie-
ben ist. Die WHO vermuten, dass hierbei 
in vielen Fällen Selbsthilfekräfte durch die 
ersten Informationen und Beratungen in 
Gang gesetzt wurden, die eine Lösung 
herbeigeführt haben. Dies ist ebenfalls in 
der FBS zu beobachten. Es sind nur fünf 
Haushalte in 2019 tatsächlich vom Ord-
nungsamt versorgt worden. 

 

4. AUSBLICK 

Das Integrierte Gesamthilfesystem der 
Wohnungsnotfallhilfe im Oberbergischen 
Kreis hat seit seiner Etablierung auch im 
zurückliegenden Jahr weiterhin an Rou-
tine für die beiteiligten Mitarbeitenden der 
WHO, die externen Kooperationspartner 
und die Hilfesuchenden gewonnen. 

Die einzelnen Bausteine des Gesamthilfe-
systems greifen ineinander und entfalten 
ihre geplante Wirkung. Diese Bausteine 
bedürfen zugleich einer kontinuierlichen 
Überarbeitung und Anpassung an geän-
derte Bedarfe. Dem wird einerseits mit 
den vorhergehend dokumentierten Evalu-
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ationsschleifen für das Jahr 2019 Rech-
nung getragen - ein Prozess, der immer 
wieder reflektiert werden muss, um eine 
Optimierung der Hilfe zu erreichen. 

Der Anspruch auf stetige Modifizierung 
konkretisiert sich andererseits in den Vor-
haben für das Jahr 2020. Außerdem muss 
eine Stellenanpassung im Hinblick auf die 
Bedarfe von Hilfesuchenden erfolgen. 

Ein wesentlicher Faktor, der die Lebenssi-
tuation der unterstützen Menschen und 
die Arbeit der Wohnhilfen immens beein-
flusst, ist leider nicht nur unverändert ge-
blieben, sondern in fortlaufender Ver-
schärfung begriffen: Der prekäre Woh-
nungsmarkt. Seit vielen Jahren themati-
sieren wir die angespannte Lage und die 
abnehmenden Perspektiven. Der aktuelle 
Wohnungsmarktbericht 2019 für den 
Oberbergischen Kreis vom Gutachteraus-
schuss für Grundstückswerte im OBK 
sieht für die folgenden Jahre keine Entlas-
tung, sondern eher eine weitere Ver-
schärfung der Notlage durch einen weite-
ren Rückgang preisgünstiger Mietwoh-
nungen. Es bedarf dringend der Bearbei-
tung dieses Themas mit vereinten Kräften 
aller Institutionen, Organisationen und 
Personen, die zu einer Lösung des Prob-
lems beitragen können! 
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